
Beschlussauszug
aus der

17. Sitzung der Gemeindevertretung Gültz 
vom 14.12.2022

Top 6.1 Beschluss zur Billigung und öffentlichen Auslegung des 
Vorentwurfs des Bebauungsplanes Nr. 5 "Solarfeld am 
Priesterbruch" der Gemeinde Gültz
12/BV/108/2022

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Gültz beschließt: 

1. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 „Solarfeld am Priesterbruch“ der 
Gemeinde Gültz und die zugehörige Begründung werden in der vorliegenden 
Fassung gebilligt.

2. Der Vorentwurf des B-Planes inkl. Begründung ist zur frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Zeitraum eines Monats 
bzw. mind. 30 Tage öffentlich zur Einsichtnahme auszulegen. Zeitpunkt, Ort 
und Dauer der Beteiligung der Öffentlichkeit sind ortsüblich bekannt zu 
machen.

3. Die Gemeinde Gültz wird weiterhin beauftragt, die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung 
berührt werden, sowie die Nachbargemeinden über die öffentliche Auslegung 
zu benachrichtigen und gemäß § 4 Abs.1 BauGB bzw. § 2 Abs. 2 BauGB zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufzufordern. Die Durchführung des 
Verfahrensschrittes wird gemäß § 4 b auf einen Dritten (Planungsbüro) 
übertragen.

4. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich, öffentlich bekannt zu 
machen.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 6
Stimmberechtigt: 6
Ja- Stimmen: 5
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltung: -
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: 1

F. d. R. d. A.



        
Sitzungsdienst Altentreptow,      

An den Fachbereich Bau, Ordnung und Soziales zur Kenntnis und Erledigung.

Ellgoth
Die Bürgermeisterin 
der geschäftsführenden Gemeinde


